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Die Geschäftsordnung des Hessischen
Landtags vom 16. Dezember 1993 (GVBl. I
S. 628), in Kraft gesetzt durch Beschluss
des Landtags vom 5. Februar 2009 (GVBl I
S. 50), zuletzt geändert durch Beschluss
des Landtags vom 27. Juni 2013 (GVBl. 
S. 473), wird für die 19. Wahlperiode mit
den Anlagen 1 (Redezeiten), 2 (VS-Richt-
linien), 3 (Archiv ordnung) und 4 (Daten-
schutzordnung) mit folgender Maßgabe in
Kraft gesetzt:
1. In § 50 Abs. 1 GOHLT wird die Liste

der Fachaus schüsse wie folgt ge fasst:
Europaausschuss (EUA)
Haushaltsausschuss (HHA)
Innenausschuss (INA)
Kulturpolitischer Ausschuss (KPA)
Petitionsausschuss (PTA)

Rechtspolitischer Ausschuss (RTA)
Sozial- und Integrationspolitischer
Ausschuss (SIA)
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (ULA)
Ausschuss für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung (WVA)
Ausschuss für Wissenschaft und 
Kunst (WKA)

2. In § 1 Abs. 2 der Ordnung für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten
bei der Wahrnehmung parlamentari-
scher Aufgaben durch den Hessischen
Landtag (Datenschutzordnung des Hes-
sischen Landtags, Anlage 4) vom 
5. April 1995 wird die Angabe „§ 39a“
durch die Angabe „§ 39“ ersetzt.

Wiesbaden, den 18. Januar 2014

D e r  P r ä s i d e n t  d e s  H e s s i s c h e n  L a n d t a g s

K a r t m a n n

Geschäftsordnung
des Hessischen Landtags*)

Vom 18. Januar 2014

Anlage 4

*) Ändert FFN 12-14



§ 1

Aufgabe und Geltungsbereich

(1) Aufgabe dieser Datenschutzord-
nung ist es, das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung natürlicher Personen
zu wahren, deren Daten bei der Wahr-
nehmung parlamentarischer Aufgaben
mündlich oder schriftlich, in öffentlicher
oder nicht öffentlicher Sitzung behandelt
oder erwähnt werden.

(2) Diese Datenschutzordnung gilt für
den gesamten Bereich der Wahrnehmung
parlamentarischer Aufgaben durch den
Hessischen Landtag, seine Organe, seine
Mitglieder, die Fraktionen sowie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Abge-
ordneten und Fraktionen. Eine Wahrneh-
mung parlamentarischer Aufgaben liegt
vor, wenn es sich nicht um Verwaltungs-
angelegenheiten nach § 39 Abs. 1 Hessi-
sches Datenschutzgesetz handelt.

(3) Bestimmungen der VS-Richtlinien
Landtag 1986 und der Archivordnung des
Hessischen Landtags bleiben unberührt.

§ 2

Zweckbindung der Datenverarbeitung

Die Wahrnehmung parlamentarischer
Aufgaben ist als einheitlicher Zweck an-
zusehen. Die im Geltungsbereich der Da-
tenschutzordnung gespeicherten Daten
dürfen nur für diesen Zweck verwandt
werden.

§ 3

Datennutzung innerhalb
parlamentarischer Tätigkeit

Die in § 1 Abs. 2 genannten Personen
und Organe nach dem 2. Teil der Ge-
schäftsordnung können im Geltungsbe-
reich der Datenschutzordnung erhobene
personenbezogene Daten untereinander
für den Zweck gemeinsamer parlamenta-
rischer Tätigkeit austauschen, soweit dem
nicht Regelungen der in § 1 Abs. 3 ge-
nannten Vorschriften entgegenstehen.

§ 4

Erhebung und Speicherung
personenbezogener Daten

(1) Zur Erstellung parlamentarischer
Initiativen können personenbezogene Da-
ten aus Quellen, die der oder dem Abge-
ordneten zur Verfügung stehen, erhoben
und gespeichert werden. Die Einwilli-
gung der betroffenen Personen ist hierzu
nicht erforderlich.

(2) Die Daten sind nach Erledigung der
parlamentarischen Initiative, spätestens
nach Abschluss der Wahlperiode zu lö-
schen. Die Datei ist so zu bezeichnen und
die Dateistruktur ist so anzulegen, dass
die zu löschenden Daten eindeutig identi-
fiziert und zusammenhängend entfernt
werden können.

§ 5

Angabe personenbezogener Daten in
parlamentarischen Initiativen

Bei der Angabe personenbezogener
Daten in parlamentarischen Initiativen
werden folgende Abwägungen zwischen
dem Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung der betroffenen Person und der
Kontrollaufgabe des Parlaments getroffen:

1. Kann der Sachverhalt ohne Namens-
nennung einer Person benannt und
behandelt werden, wird auf die Na-
mensnennung verzichtet. Sind zur Be-
handlung eines Sachverhalts persönli-
che Merkmale erforderlich, wird die
Funktions-, Dienst- oder Berufsbe-
zeichnung der betreffenden Person
verwandt.

2. Kann der Sachverhalt nur unter Nen-
nung des Namens und der Daten einer
Person behandelt werden und würden
die Belange dieser Person durch eine
öffentliche Erörterung erheblich beein-
trächtigt, soll der Sachverhalt in einer
nicht öffentlichen Sitzung eines Aus-
schusses oder einer Arbeitsgruppe be-
handelt werden.

3. Personen des öffentlichen Lebens, ins-
besondere politische Mandats- und
Funktionsträgerinnen und -träger,
können ohne diese Abwägung mit vol-
ler Namensangabe aufgeführt werden,
sofern ihr öffentliches Wirken betrof-
fen ist.

4. Abs. 1 bis 3 gilt auch für personenbe-
zogene Daten, die einem besonderen
Amts- oder Berufsgeheimnis unterlie-
gen und die dem Landtag durch die
Landesregierung übermittelt werden.

5. Die parlamentarische Kontrollfunktion
kann es erfordern, dass Daten einer
betroffenen Person selbst bei einer er-
heblichen Beeinträchtigung ihrer Be-
lange öffentlich diskutiert werden. Die
Entscheidung über die Form der parla-
mentarischen Behandlung sowie die
Veröffentlichung von Namen in parla-
mentarischen Initiativen trifft die Präsi-
dentin bzw. der Präsident.
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Anlage 4

Ordnung
für die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Wahrnehmung 

parlamentarischer Aufgaben durch den Hessischen Landtag 
(Datenschutzordnung des Hessischen Landtags)

Vom 18. Januar 2014
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§ 6

Richtigstellung unrichtiger
personenbezogener Daten

(1) Ist in einer Landtagsdrucksache ei-
ne Tatsachenbehauptung über eine na-
mentlich genannte Person enthalten, die
durch gerichtliche Entscheidung als nicht
zutreffend festgestellt worden ist, kann
die betroffene Person eine Veröffentli-
chung der gerichtlich festgestellten Tatsa-
chen als Landtagsdrucksache (Richtigstel-
lungsdrucksache) verlangen.

(2) Landtagsdrucksache ist das mit der
Bezeichnung „Drucksache“ und einer
Drucksachennummer gekennzeichnete
öffentlich zugängliche Dokument.

(3) Der Antrag auf Richtigstellung be-
darf der Schriftform und muss von der be-
troffenen Person unterschrieben sein. Sie
muss sich auf die Angabe der gerichtlich
festgestellten Tatsachen beschränken.
Dem Antrag ist als Anlage die gerichtli-
che Entscheidung im Wortlaut beizufü-
gen.

§ 7

Angabe personenbezogener Daten
in Protokollen

Protokolle öffentlicher oder nicht öf-
fentlicher Sitzungen des Plenums, der
Ausschüsse und Gremien des Landtags
geben den Verlauf dieser Sitzungen wie-
der. Richtigstellungen unrichtiger tatsäch-
licher Angaben über Personen, deren Da-
ten und Namen im Verlauf der Sitzungen
erwähnt werden, werden nicht vorge-
nommen.

§ 8

Speicherung der Drucksachen, 
Protokolle und Ausschussmaterialien

(1) Die Dokumente des Landtags kön-
nen mit Mitteln der elektronischen Daten-
verarbeitung gespeichert und verarbeitet
werden.

(2) Ist eine Richtigstellungsdrucksache
nach § 6 Abs. 1 veröffentlicht worden,
muss bei der Recherche in dem elektroni-
schen Speichersystem sichergestellt wer-
den, dass Originaldrucksache und Rich-
tigstellungsdrucksache gemeinsam auf-
gefunden werden.

(3) Die Dokumente werden in einem
automatisierten Verfahren für einen Abruf
durch Dritte vorgehalten.

§ 9

Speicherung der Daten der
parlamentarischen Dokumente

(1) Bei der Erschließung der parlamen-
tarischen Dokumente und Vorgänge in
der Parlamentsdokumentation werden als
personenbezogene Daten festgehalten
und als Suchelemente gespeichert:

1. Der Originaltitel des Dokuments mit
gegebenenfalls enthaltenen Personen-
namen und personenbezogenen Da-
ten.

2. Personennamen und personenbezoge-
ne Daten, die für den Gehalt wesent-
lich sind. Sie werden in der inhaltli-
chen Erschließung als dokumentbe-
schreibende Elemente festgehalten.

3. Namen der Abgeordneten, die Urhe-
ber parlamentarischer Initiativen sind,
sowie Namen der Rednerinnen und
Redner.
(2) Ist eine Richtigstellungsdrucksache

nach § 6 Abs. 1 veröffentlicht worden,
muss bei der Recherche in der Parla-
mentsdokumentation sichergestellt wer-
den, dass Originaldrucksache und Rich-
tigstellungsdrucksache gemeinsam auf-
gefunden werden.

(3) Daten der Parlamentsdokumentati-
on werden für öffentliche Auskünfte
durch mündliche Information, Ausdrucke
und Zugriff im Online-Verfahren genutzt
und am Ende der Wahlperiode als Sach-
und Sprechregister gedruckt. Für die par-
lamentarische Arbeit und bei Nachweis
eines berechtigten Interesses können die
parlamentarischen Aktivitäten einzelner
Abgeordneter aufgelistet und verglei-
chende Auswertungen erstellt werden.

(4) Auf Antrag werden gebührenfrei
Auskünfte erteilt, ob und in welcher Form
1. eine Person als Urheber oder als Ge-

genstand einer parlamentarischen Ini-
tiative,

2. eine Person als Rednerin oder Redner
in der Parlamentsdokumentation ge-
speichert ist.
(5) Die Parlamentsdokumentation hat

Registerfunktion für die parlamentari-
schen Dokumente des Landtags. Ihre Da-
ten werden nicht gelöscht.

§ 10

Speicherung der Daten bei Petitionen
(1) Daten der Petentin oder des Peten-

ten, der Gegenstand der Petition und Da-
ten zum Stand der Behandlung der Petiti-
on im Geschäftsgang werden mit Mitteln
elektronischer Datenverarbeitung in einer
eigenen Datei gespeichert und verarbei-
tet.

(2) Die Petentin oder der Petent wird
über die Tatsache der Speicherung in
dem Schreiben informiert, das den Emp-
fang der Petition bestätigt.

(3) Die Daten werden nur für den
Zweck der Bearbeitung der Petition ge-
speichert.

(4) Die Daten in der Petitionsdatei die-
nen als Register für die Petitionsakten. Sie
werden so lange gespeichert, wie die Pe-
titionsakten aufbewahrt werden.

§ 11

Datenschutzgremium
(1) Ein zu Beginn der Wahlperiode zu

bestimmender Ausschuss überwacht die
Einhaltung der Datenschutzordnung des
Landtags. Er verfolgt Probleme des Da-
tenschutzes im Landtag und legt Konflikt-
fälle dem Ältestenrat zur Veranlassung
entsprechender Maßnahmen vor.



(2) Die Beratungen zu Problemen des
Datenschutzes sind geheim. Die Mitglie-
der des Ausschusses sind verpflichtet,
auch nach ihrem Ausscheiden, über die
ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewor-
denen Angelegenheiten Verschwiegen-
heit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mit-
teilungen im dienstlichen Verkehr oder
für Tatsachen, die offenkundig sind oder
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhal-
tung bedürfen.

§ 12

Speicherung von Abgeordnetendaten
durch die Kanzlei des Landtags

(1) Die Kanzlei des Landtags speichert
und bearbeitet mit Mittelnder elektroni-

schen Datenverarbeitung Daten der Ab-
geordneten für das amtliche Handbuch
und das Volkshandbuch. Die Daten wer-
den in einem automatisierten Verfahren
für einen Abruf durch Dritte vorgehalten.

(2) Nach vom Ältestenrat zu erlassen-
den Ausführungsbestimmungen ist die
Kanzlei des Landtags insbesondere hin-
sichtlich der Ansprüche oder Leistungen
nach dem Hessischen Abgeordnetenge-
setz sowie den Aufgaben nach der Ge-
schäftsordnung des Landtags befugt, Da-
ten der Mitglieder und ehemaligen Mit-
glieder des Landtags, Hinterbliebenen
oder von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Abgeordneten in automatisierten
Verfahren zu speichern und zu verarbei-
ten.
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